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I. 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Firma, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Die Gesellschaft führt die Firma ZEAL Network SE. 

(2) Sitz der Gesellschaft ist Hamburg. 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 
Gegenstand des Unternehmens 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Hol-
ding, d.h. die Zusammenfassung von Unternehmen unter einheitlicher Leitung, 
deren Beratung sowie die Übernahme sonstiger Dienstleistungen und betriebs-
wirtschaftlicher Aufgaben für Unternehmen, die insbesondere in der Entwick-
lung, Bereitstellung und dem Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen auf 
dem Gebiet der elektronischen Medien, insbesondere der internet-basierten 
Vermittlung der Teilnahme an Lotterien, tätig sind. 

(2) Die Gesellschaft kann in den in Abs. (1) genannten Tätigkeitsbereichen auch 
selbst tätig werden, insbesondere einzelne Geschäfte vornehmen. 

(3) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die zur 
Erreichung und Verwirklichung des Gegenstands gemäß Abs. (1) notwen-
dig oder nützlich erscheinen. Sie kann hierzu insbesondere Niederlassungen im 
In- und Ausland errichten sowie Unternehmen gründen, erwerben oder sich an 
ihnen beteiligen, Beteiligungen an Unternehmen veräußern oder Unterneh-
mensverträge abschließen. 

§ 3 
Bekanntmachungen 

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger. 

(2) Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den Inhabern 
zugelassener Wertpapiere Informationen auch im Wege der Datenfernübertra-
gung übermitteln. 
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II. 
Grundkapital und Aktien 

§ 4 
Höhe und Einteilung des Grundkapitals 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 22.396.070. Das Grundkapital 
ist eingeteilt in 22.396.070 Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag). Das ur-
sprüngliche Grundkapital von EUR 7.985.088 wurde erbracht durch Formwech-
sel der Tipp24 AG in die Rechtsform der Europäischen Gesellschaft (SE) im 
Wege der Verschmelzung der Egela Beteiligungsverwaltungs AG, Wien, Öster-
reich, auf die Tipp24 AG. 

(2) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21. Juni 2021 mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- oder 
Sacheinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu ins-
gesamt EUR 1.197.017 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019). Den Aktionä-
ren ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können 
auch von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten 
oder nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Geset-
zes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung über-
nommen werden, sie den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der 
Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-
recht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 

(a) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 

(b) um das Grundkapital gegen Sacheinlagen zu erhöhen, sofern die unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf Grund dieser Ermächti-
gung während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2019 gegen Sach-
einlagen ausgegebenen Aktien 10% des Grundkapitals der Gesellschaft im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert geringer ist – im 
Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung nicht überschrei-
ten; 

(c) für die Gewährung von Bezugsrechten an Inhaber von zu begebenden Op-
tionen, Wandelschuldverschreibungen oder Wandelgenussrechten; 

(d) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der 
neuen Aktien den Börsenpreis für Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstat-
tung im Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesentlich un-
terschreitet. Die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §§ 203 Abs. 1, 
186 Abs. 3 Satz 4 AktG aufgrund dieser Ermächtigung ausgegebenen Ak-
tien dürfen insgesamt 10% des Grundkapitals der Gesellschaft im Zeit-
punkt des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert geringer ist – im Zeit-
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punkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung nicht überschreiten. 
Die Höchstgrenze von 10% des Grundkapitals vermindert sich um den an-
teiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen eigenen Aktien der 
Gesellschaft entfällt, die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 
2019 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß §§ 71 Abs. 
1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden. Die Höchstgren-
ze vermindert sich ferner um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der 
auf diejenigen Aktien entfällt, die zur Bedienung von Options- oder Wan-
delschuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrecht oder mit Op-
tions- oder Wandlungspflicht auszugeben sind, sofern die Schuldver-
schreibungen während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2019 unter 
Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung von § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Die Zahl neuer Aktien, die auf-
grund dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§§ 203 Abs. 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, darf ferner 
nicht 838.508 Aktien überschreiten. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung, insbesondere den Inhalt 
der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe, festzulegen. Der 
Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Um-
fang der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital oder nach Ablauf der 
Ermächtigungsfrist anzupassen. 

(3) Die Aktien werden als Namensaktien ausgegeben. Die Aktionäre werden in das 
Aktienregister eingetragen. 

(4) Trifft bei einer Kapitalerhöhung der Erhöhungsbeschluss keine Bestimmung 
darüber, ob die neuen Aktien auf den Inhaber oder auf den Namen lauten sol-
len, so lauten sie auf den Namen. 

(5) Die Form der Aktienurkunden, der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine so-
wie von Schuldverschreibungen und Zins- und Erneuerungsscheinen bestimmt 
der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Ein Anspruch auf Einzel- oder 
Mehrfachverbriefung der Aktien ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zu-
lässig und nicht eine Verbriefung nach den Regeln einer Börse vorgeschrieben 
ist, an der die Aktien zum Handel zugelassen sind. Die Gesellschaft ist berech-
tigt, gegen Kostenerstattung Aktienurkunden auszustellen, die einzelne oder 
mehrere Aktien verkörpern. 

(6) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend 
von § 60 Abs. 2 S. 3 AktG bestimmt werden. 
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III. 
Organe 

§ 5 
Organe der Gesellschaft 

Die Gesellschaft ist eine dualistisch strukturierte SE im Sinne von Art. 38 lit. b) 1. Alt. 
SE-VO. Sie verfügt über einen Vorstand (Leitungsorgan), einen Aufsichtsrat (Auf-
sichtsorgan) sowie über eine Hauptversammlung der Aktionäre. 

IV. 
Vorstand 

§ 6 
Zusammensetzung und Geschäftsordnung 

(1) Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Im Übrigen bestimmt 
der Aufsichtsrat die Zahl der Mitglieder des Vorstands. 

(2) Die Mitglieder des Vorstands werden vom Aufsichtsrat für einen Zeitraum von 
höchstens fünf Jahren bestellt. Wiederbestellungen, jeweils für höchstens fünf 
Jahre, sind zulässig. 

(3) Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands sowie einen stellvertre-
tenden Vorsitzenden des Vorstands ernennen. Es können stellvertretende Vor-
standsmitglieder bestellt werden. 

(4) Der Aufsichtsrat kann eine Geschäftsordnung für den Vorstand erlassen. Der 
Geschäftsverteilungsplan des Vorstands bedarf seiner Zustimmung. 

§ 7 
Vertretung der Gesellschaft 

(1) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind 
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Mit-
glieder des Vorstands oder durch ein Mitglied des Vorstands in Gemeinschaft 
mit einem Prokuristen vertreten. Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen 
hinsichtlich der Vertretungsmacht ordentlichen Vorstandsmitgliedern gleich. 

(2) Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass Mitglieder des Vorstands einzelvertre-
tungsbefugt sind. Besteht der Vorstand nur aus einer Person, vertritt diese die 
Gesellschaft stets allein. 
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(3) Der Aufsichtsrat kann alle oder einzelne Mitglieder des Vorstands und zur ge-
setzlichen Vertretung gemeinsam mit einem Vorstand berechtigte Prokuristen 
von dem Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 2. Alt. BGB befreien; § 112 
AktG bleibt unberührt. 

§ 8 
Geschäftsführung 

(1) Der Vorstand darf folgende Geschäfte nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
vornehmen: 

(a) Aufstellung des Budgets für das folgende Geschäftsjahr; 

(b) Gründung oder Beendigung von Gesellschaften oder Unternehmen sowie 
Erwerbe und Veräußerungen von Beteiligungen an anderen Unternehmen 
(ausgenommen sind Beteiligungserwerbe, infolge derer die Gesellschaft 
direkt oder indirekt nicht mehr als 5 % des Kapitals eines anderen Unter-
nehmens halten wird, Beteiligungsveräußerungen, wenn die Gesellschaft 
vor der Veräußerung weder direkt noch indirekt 5 % oder mehr des Kapi-
tals des betreffenden anderen Unternehmens hält, jegliche Beteiligungs-
erwerbe- oder Veräußerungen mit Gegenleistungen von bis zu EUR 1 Mil-
lion sowie jegliche Beteiligungserwerbe- oder Veräußerungen, die Gesell-
schaften oder Unternehmen mit ruhendem Geschäftsbetrieb betreffen); 

(c) Sicherheitsleistungen, Abgabe von Bürgschaften und Garantien sowie Ein-
gehung von Wechselverpflichtungen außerhalb des gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehrs; 

(d) interne Organisationsveränderungen von wesentlicher Bedeutung. 

(2) Der Aufsichtsrat kann jederzeit weitere Geschäfte von seiner Zustimmung ab-
hängig machen. Er kann widerruflich die Zustimmung zu einem bestimmten 
Kreis von Geschäften allgemein oder für den Fall, dass das einzelne Geschäft 
bestimmten Bedingungen genügt, im Voraus erteilen. 

V. 
Aufsichtsrat 

§ 9 
Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. 
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(2) Die Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung 
der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte 
Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, höchstens aber für sechs 
Jahre. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. 
Die Hauptversammlung kann eine kürzere Amtszeit bestimmen. Eine Wieder-
wahl ist – auch mehrfach – möglich. Die Bestellung eines Nachfolgers eines vor 
Ablauf seiner Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt, soweit die Hauptver-
sammlung die Amtszeit des Nachfolgers nicht abweichend bestimmt, für den 
Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds. 

(3) Mit der Bestellung eines Aufsichtsratsmitglieds kann gleichzeitig ein Ersatzmit-
glied bestellt werden, das Mitglied des Aufsichtsrats wird, wenn das Aufsichts-
ratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit ausscheidet, ohne dass ein Nachfolger 
bestellt ist. Das Amt eines in den Aufsichtsrat nachgerückten Ersatzmitglieds er-
lischt, sobald ein Nachfolger für das ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied be-
stellt ist, spätestens mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichts-
ratsmitglieds. 

(4) Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt durch 
eine unter Benachrichtigung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats an den Vor-
stand zu richtende textförmliche Erklärung unter Einhaltung einer Frist von vier 
Wochen niederlegen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats - oder im Falle der Nie-
derlegung durch den Vorsitzenden, der Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsit-
zenden – kann eine Fristverkürzung oder einen Verzicht auf die Frist erklären. 
Die Möglichkeit zur Niederlegung des Amts mit sofortiger Wirkung bei Vorliegen 
eines wichtigen Grunds bleibt unberührt. 

§ 10 
Vorsitzender und Stellvertreter 

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und mindestens ei-
nen Stellvertreter für die in § 9 Abs. (2) dieser Satzung bestimmte Amtszeit. Die 
Wahl erfolgt unter dem Vorsitz des an Lebensjahren ältesten anwesenden Mit-
glieds des Aufsichtsrats im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Auf-
sichtsratsmitglieder bestellt worden sind, in einer ohne besondere Einberufung 
stattfindenden Sitzung. Dasselbe gilt entsprechend für den Fall der gerichtlichen 
Bestellung. Scheiden der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor Ablauf der 
Amtszeit aus ihren Ämtern aus, so hat der Aufsichtsrat eine Neuwahl für die 
restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

(2) Der Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden hat nur dann die gesetzlichen 
und satzungsmäßigen Rechte und Pflichten des Vorsitzenden, wenn dieser ver-
hindert ist. 
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§ 11 
Geschäftsordnung 

Der Aufsichtsrat setzt im Rahmen von Gesetz und Satzung seine Geschäftsordnung 
selbst fest. 

§ 12 
Sitzungen 

(1) Der Aufsichtsrat soll in der Regel eine Sitzung im Kalendervierteljahr, er muss 
zwei Sitzungen im Kalenderhalbjahr abhalten. 

(2) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden des Aufsichts-
rats mit einer Frist von vierzehn Tagen unter Bestimmung der Form der Sitzung 
in Textform einberufen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Ab-
sendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringen-
den Fällen kann die Einberufung auch mündlich oder telefonisch unter ange-
messener Verkürzung der Frist erfolgen. 

(3) Mit der Einberufung sind Ort, Datum und Tageszeit der Sitzung sowie die Ge-
genstände der Tagesordnung mitzuteilen. 

(4) Die Leitung der Sitzung obliegt dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, bei dessen 
Verhinderung seinem Stellvertreter oder hilfsweise dem ältesten oder einem an-
deren einstimmig hierzu bestimmten Mitglied des Aufsichtsrats. Der Sitzungslei-
ter bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung ver-
handelt werden, sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmungen. 

§ 13 
Beschlussfassung 

(1) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Ist ein 
Gegenstand der Tagesordnung nicht ordnungsgemäß angekündigt worden, darf 
hierüber nur beschlossen werden, wenn kein in der Sitzung anwesendes Auf-
sichtsratsmitglied widerspricht. Mangels Widerspruchs eines anwesenden Auf-
sichtsratsmitglieds ist abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern in diesem Fall Ge-
legenheit zu geben, binnen einer vom Sitzungsleiter zu bestimmenden ange-
messenen Frist ihre Stimme textförmlich oder mittels gebräuchlicher Telekom-
munikationsmittel abzugeben oder aber in gleicher Form der Beschlussfassung 
zu widersprechen. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn die abwesenden 
Aufsichtsratsmitglieder der Beschlussfassung vor Ablauf der gesetzten Frist zu-
gestimmt oder innerhalb dieser Frist nicht widersprochen haben. 

(2) Außerhalb von Sitzungen sind Beschlussfassungen durch textförmliche Stimm-
abgaben sowie durch Stimmabgaben mittels gebräuchlicher Telekommunikati-
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onsmittel zulässig, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende dies für den Einzelfall be-
stimmt. Ein Widerspruchsrecht der Mitglieder des Aufsichtsrats besteht nicht. 
Solche Beschlüsse werden vom Abstimmungsleiter, der entsprechend § 12 Abs. 
(4) bestimmt wird, schriftlich festgestellt und allen Mitgliedern zugeleitet. 

(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder, 
aus denen er insgesamt zu bestehen hat, jedoch in keinem Fall weniger als drei 
Mitglieder, an der Beschlussfassung teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch dann 
in diesem Sinne an der Beschlussfassung teil, wenn es sich in der Abstimmung 
der Stimme enthält oder seine Stimme gemäß Abs. (2) oder (4) abgibt. 

(4) Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an Beschlussfassungen des Auf-
sichtsrats dadurch teilnehmen, dass sie durch andere Aufsichtsratsmitglieder 
schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen. Darüber hinaus können abwe-
sende Aufsichtsratsmitglieder ihre Stimme vor der Sitzung, während der Sitzung 
oder nachträglich innerhalb einer vom Sitzungsleiter zu bestimmenden ange-
messenen Frist textförmlich oder mittels gebräuchlicher Telekommunikationsmit-
tel abgeben, sofern kein in der Sitzung anwesendes Mitglied widerspricht; ein 
Widerspruch kann jedoch nicht erhoben werden, wenn das bzw. die abwesen-
den und das bzw. die anwesenden Aufsichtsratsmitglieder untereinander im 
Wege allseitigen und gleichzeitigen Sehens und Hörens in Verbindung stehen 
und den Beschlussgegenstand erörtern können. Die in Form gemischter Be-
schlussfassungen gefassten Beschlüsse werden vom Sitzungsleiter schriftlich 
festgestellt und allen Mitgliedern zugeleitet. 

(5) Innerhalb einer Sitzung dürfen Abstimmungen zu Tagesordnungspunkten wie-
derholt werden. Im Falle eines von der vorherigen Abstimmung abweichenden 
Beschlusses gilt die vorherige Abstimmung als nicht erfolgt. Eine nochmalige 
Wiederholung der Abstimmung in derselben Sitzung ist nur zulässig, wenn 
sämtliche der bei der bzw. den vorherigen Abstimmung(en) anwesenden Mit-
glieder des Aufsichtsrats dem zustimmen. 

(6) Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stim-
men, soweit nicht durch die Satzung oder das Gesetz eine andere Mehrheit 
zwingend vorgeschrieben ist. Stimmenthaltungen gelten nicht als Stimmabgabe. 
Ergibt eine Abstimmung Stimmengleichheit, so hat bei einer erneuten Abstim-
mung über denselben Gegenstand, wenn auch sie Stimmengleichheit ergibt, 
der Vorsitzende zwei Stimmen. Dies gilt auch bei Wahlen. 

(7) Der Vorsitzende und – bei Verhinderung des Vorsitzenden – der Stellvertreter 
sind ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur Durchführung der Be-
schlüsse des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse erforderlichen Willenserklä-
rungen abzugeben sowie Erklärungen für den Aufsichtsrat entgegenzunehmen. 

(8) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sind als Nachweis, 
nicht jedoch als Wirksamkeitserfordernis, Niederschriften anzufertigen, die vom 
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Sitzungsleiter – bzw. bei Abstimmungen außerhalb von Sitzungen vom Abstim-
mungsleiter – zu unterzeichnen und allen Mitgliedern zuzuleiten sind. 

§ 14 
Ausschüsse 

(1) Der Aufsichtsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften aus seiner Mitte 
Ausschüsse bilden und ihnen in seiner Geschäftsordnung oder durch besonde-
ren Beschluss Aufgaben und Befugnisse übertragen. Dem Aufsichtsrat ist re-
gelmäßig über die Arbeit der Ausschüsse zu berichten. 

(2) Für Aufsichtsratsausschüsse gelten die Bestimmungen des § 11, § 12 Abs. (2) 
bis (4) sowie § 13 Abs. (1), (2), (4) bis (6) und (8) sinngemäß; die Geschäftsord-
nung des Aufsichtsrats kann im Rahmen des Gesetzes Abweichendes anord-
nen. Bei Abstimmungen und bei Wahlen gibt im Falle der Stimmengleichheit die 
Stimme des Vorsitzenden des Ausschusses den Ausschlag. 

(3) Der Vorsitzende des Ausschusses ist ermächtigt, die zur Durchführung der Be-
schlüsse des Aufsichtsratsausschusses erforderlichen Willenserklärungen in 
dessen Namen abzugeben. 

§ 15 
Vergütung 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes volle Geschäftsjahr eine feste 
jährliche Grundvergütung von EUR 45.500, die für den Vorsitzenden das Dreifa-
che und für den stellvertretenden Vorsitzenden das Zweifache beträgt. 

(2) Für die Tätigkeit in einem oder mehreren Ausschüssen des Aufsichtsrats erhal-
ten die Mitglieder des Aufsichtsrats eine zusätzliche jährliche Vergütung von 
EUR 17.500, die für den jeweiligen Vorsitzenden das Zweifache beträgt. 

(3) Bei unterjährigen Veränderungen im Aufsichtsrat und/oder seinen Ausschüssen 
erfolgt die Vergütung zeitanteilig unter Aufrundung auf volle Monate. Nimmt ein 
Aufsichtsratsmitglied an einer oder mehreren Sitzungen des Aufsichtsrats nicht 
teil, so reduziert sich ein Drittel der ihm nach Abs. (1) zustehenden Gesamtver-
gütung prozentual im Verhältnis der im Geschäftsjahr stattgefundenen Auf-
sichtsratssitzungen gegenüber den Aufsichtsratssitzungen, an denen das Auf-
sichtsratsmitglied nicht teilgenommen hat. Das gilt entsprechend für die Aus-
schussvergütung nach Abs. (2), wenn ein Ausschussmitglied an einer oder meh-
reren Sitzungen des Ausschusses nicht teilnimmt. 

(4) Die Vergütung nach Abs. (1) wird nach Ablauf der Hauptversammlung fällig, die 
den Konzernabschluss für das jeweilige Geschäftsjahr entgegennimmt oder 
über seine Billigung entscheidet. 
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(5) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ferner Ersatz aller baren Auslagen so-
wie der etwa auf ihre Vergütung und Auslagen anfallenden Umsatzsteuer. 

(6) Die Gesellschaft kann zugunsten der Mitglieder des Aufsichtsrats eine Vermö-
gensschaden-Haftpflichtversicherung zu marktüblichen und angemessenen 
Konditionen abschließen, welche die gesetzliche Haftpflicht aus der Aufsichts-
ratstätigkeit abdeckt. 

(7) Über andere Vergütungsarten sowie Leistungen mit Vergütungscharakter für die 
Mitglieder des Aufsichtsrats entscheidet die Hauptversammlung durch Be-
schluss. 

§ 16 
Änderungen der Satzungsfassung 

Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur die Fas-
sung betreffen. 

VI. 
Hauptversammlung 

§ 17 
Ort, Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung; 

Bild- und Tonübertragung 

(1) Die Hauptversammlung findet nach Wahl des einberufenden Organs am Sitz 
der Gesellschaft, an einem deutschen Börsenplatz, an dem die Aktien der Ge-
sellschaft zum regulierten Markt zugelassen sind, oder in einer deutschen Stadt 
mit mehr als 250.000 Einwohnern statt. 

(2) Die Hauptversammlung wird vorbehaltlich der nach Gesetz oder Satzung vor-
gesehenen Einberufungsrechte des Aufsichtsrats und anderer befugter Perso-
nen durch den Vorstand einberufen. Die Einberufung der Hauptversammlung 
hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass die gesetzliche Frist für die Einberufung ge-
wahrt ist. 

(3) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 
sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im 
Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und deren Anmeldung der Ge-
sellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse in Textform 
oder auf einem in der Einberufung bezeichneten elektronischen Weg mindes-
tens sechs Tage vor der Versammlung in deutscher oder englischer Sprache 
zugeht. In der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist für 
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die Anmeldung vorgesehen werden. Der Tag der Hauptversammlung und der 
Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen. 

(4) Wenn dies in der Einladung zur Hauptversammlung angekündigt ist, kann der 
Versammlungsleiter die Bild- und/oder Tonübertragung der Hauptversammlung 
in einer von ihm näher zu bestimmenden Weise zulassen. 

§ 18 
Stimmrecht 

(1) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 

(2) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Er-
teilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung ge-
genüber der Gesellschaft bedürfen der Textform, sofern in der Einberufung kei-
ne Erleichterungen bestimmt werden. Die Einzelheiten für die Erteilung der 
Vollmachten, ihren Widerruf und ihren Nachweis gegenüber der Gesellschaft 
werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. § 135 
AktG bleibt unberührt. 

§ 19 
Leitung der Hauptversammlung 

(1) Die Leitung der Hauptversammlung erfolgt durch den Vorsitzenden des Auf-
sichtsrats oder einen anderen vom Aufsichtsrat bestimmten Versammlungsleiter. 
Für den Fall, dass keine dieser Personen den Vorsitz übernimmt, wird der Ver-
sammlungsleiter unter dem Vorsitz des Aktionärs mit dem höchsten in der 
Hauptversammlung erschienenen Anteilsbesitz oder seines Vertreters durch die 
Hauptversammlung gewählt. 

(2) Der Versammlungsleiter leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge, 
in der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden, sowie die Art, 
Form, Reihenfolge und weitere Einzelheiten der Abstimmungen. 

(3) Der Versammlungsleiter kann die Reihenfolge der Redebeiträge bestimmen und 
das Frage- und Rederecht der Aktionäre angemessen beschränken. Er kann 
insbesondere bereits zu Beginn oder während der Hauptversammlung den zeit-
lichen Rahmen für den ganzen Verlauf der Versammlung oder für die Ausspra-
che zu einzelnen Tagesordnungspunkten sowie die Rede- und Fragezeit gene-
rell oder für den einzelnen Redner festsetzen; das schließt insbesondere auch 
die Möglichkeit ein, erforderlichenfalls die Wortmeldeliste vorzeitig zu schließen 
und den Schluss der Debatte anzuordnen. 
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§ 20 
Beschlussfassung 

(1) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht Regelungen der 
Satzung oder zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, mit einfa-
cher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Soweit nicht zwin-
gende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, bedarf es für Satzungsände-
rungen einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen bzw., sofern 
mindestens die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist, der einfachen Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen. Sofern das Gesetz für Beschlüsse der Hauptver-
sammlung außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, ge-
nügt, soweit gesetzlich zulässig, die einfache Mehrheit des bei der Beschluss-
fassung vertretenen Grundkapitals. 

(2) Zu den abgegebenen Stimmen zählen nicht die Stimmen, die mit Aktien ver-
bunden sind, deren Inhaber nicht an der Abstimmung teilgenommen oder sich 
der Stimme enthalten oder einen leeren oder ungültigen Stimmzettel abgegeben 
haben. 

VII. 
Jahresabschluss und Gewinnverwendung 

§ 21 
Jahresabschluss und Ergebnisverwendung 

(1) Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Fristen den Jahresabschluss, den 
Konzernabschluss und die jeweiligen Lageberichte für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr aufzustellen und dem Abschlussprüfer zur Prüfung vorzulegen. Nach 
Eingang des Prüfungsberichts sind der Jahresabschluss, der Konzernab-
schluss, die jeweiligen Lageberichte und der Prüfungsbericht dem Aufsichtsrat 
vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat den Vorschlag für die 
Verwendung des Bilanzgewinns vorzulegen. 

(2) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag 
für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie den Konzernabschluss und den 
Konzernlagebericht zu prüfen und über das Ergebnis seiner Prüfung schriftlich 
an die Hauptversammlung zu berichten. Er hat seinen Bericht innerhalb der ge-
setzlichen Frist dem Vorstand zuzuleiten. Am Schluss des Berichts hat der Auf-
sichtsrat zu erklären, ob er den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 
und Konzernabschluss billigt. Billigt der Aufsichtsrat nach Prüfung den Jahres-
abschluss, so ist dieser festgestellt. 
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(3) Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie den 
Jahresüberschuss, der nach Abzug der in die gesetzliche Rücklage einzustel-
lenden Beträge und eines Verlustvortrags verbleibt, zum Teil oder ganz in ande-
re Gewinnrücklagen einstellen. Die Einstellung eines größeren Teils als der Hälf-
te des Jahresüberschusses ist nicht zulässig, soweit die anderen Gewinnrück-
lagen die Hälfte des Grundkapitals übersteigen oder nach der Einstellung die 
Hälfte des Grundkapitals übersteigen würden. 

(4) Stellt die Hauptversammlung den Jahresabschluss fest, so ist ein Viertel des 
Jahresüberschusses, der nach Abzug der in die gesetzliche Rücklage einzustel-
lenden Beträge und eines Verlustvortrags verbleibt, in andere Gewinnrücklagen 
einzustellen. 

(5) Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus dem fest-
gestellten Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinns. Die Hauptversammlung 
kann anstelle oder neben einer Bar- auch eine Sachausschüttung beschließen. 
Nach Ablauf eines Geschäftsjahrs kann der Vorstand mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats im Rahmen des § 59 AktG einen Abschlag auf den voraussichtlichen 
Bilanzgewinn an die Aktionäre auszahlen. 

§ 22 
Gründungsaufwand 

(1) Die ZEAL Network SE ist durch Formwechsel der Tipp24 AG in die Rechtsform 
der Europäischen Gesellschaft (SE) im Wege der Verschmelzung der Egela Be-
teiligungsverwaltungs AG, Wien, Österreich, auf die Tipp24 AG entstanden. Die 
Tipp24 AG trägt die Kosten in Bezug auf die Verschmelzung der Egela Beteili-
gungsverwaltungs AG auf die Tipp24 AG (Notar-, Gerichts-, Veröffentlichungs-
kosten, Kosten der Rechts- und Steuerberatung, Kosten der Gesellschafterver-
sammlung) bis zu einem Höchstbetrag von EUR 150.000. 

(2) Die Tipp24 AG ist im Wege der formwechselnden Umwandlung aus einer Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung entstanden. Diese Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung hat die mit der Gründung verbundenen Kosten und Abgaben 
bis zu einem Betrag von höchstens EUR 1.500 getragen. Die Tipp24 AG hat die 
Kosten des Formwechsels (Notar-, Gerichts-, Veröffentlichungskosten, Kosten 
der Rechts- und Steuerberatung einschließlich Kosten der Gründungsprüfung, 
Kosten der Gesellschafterversammlung) bis zu einem Höchstbetrag von EUR 
15.000 getragen. 


